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10 Zweite Vorlage: SRG-Initiative

Volksinitiative « 200 Franken 
sind genug! (SRG-Initiative) »

Privathaushalte bezahlen heute eine Radio- und Fernseh-
abgabe von 335 Franken pro Jahr. Auch mehrwertsteuerpflich-
tige Unternehmen bezahlen eine Abgabe, wenn sie einen 
Umsatz von 500 000 Franken oder mehr erwirtschaften; die 
Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Umsatz. Mit der Abga-
be wird hauptsächlich der Service-public-Auftrag der Schweize-
rischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) finanziert. Auf-
grund der Initiative « 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) » 
hat der Bundesrat Handlungsbedarf festgestellt und ein  
Gegenprojekt erarbeitet. Er hat beschlossen, die Abgabe für 
Privathaushalte bis 2029 schrittweise auf 300 Franken zu  
senken. Auch die Unternehmen werden entlastet: Ab 2027 
bezahlen nur noch rund 20 Prozent der mehrwertsteuerpflich-
tigen Unternehmen eine Abgabe. Somit muss die SRG sparen 
und ein reduziertes, aber trotzdem gutes Angebot bereitstel-
len. Dies soll privaten Medien mehr Spielraum geben.

Die Initiative will die Mittel der SRG stärker kürzen als der 
Bundesrat. Die SRG soll sich auf einen « unerlässlichen Dienst 
für die Allgemeinheit » beschränken. Die Initiative verlangt, die 
Abgabe für Privathaushalte auf 200 Franken pro Jahr zu be-
grenzen. Zudem will sie sämtliche Unternehmen von der Abga-
bepflicht befreien. Die Initiative betrifft ausschliesslich die SRG. 
Nicht von der Initiative betroffen sind Lokalradios und  
Regionalfernsehen, die Gelder aus der Radio- und Fernseh
abgabe erhalten.

Ausgangslage

In KürzeIn Kürze

Vorlage im Detail � 28
Argumente � 36
Abstimmungstext � 40

Die Initiative
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Ja
Laut dem Komitee bezahlen die Bevölkerung und viele 

Unternehmen in der Schweiz die weltweit höchsten Gebühren. 
Diese Höhe sei nicht gerechtfertigt. Mit der Initiative würden 
Haushalte und KMU entlastet und es bliebe allen mehr Geld 
zum Leben. Auch müsse sich die SRG wieder auf ihren Kernauf-
trag konzentrieren. 

 srg-initiative.ch

Wollen Sie die Volksinitiative  
« 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) » 
annehmen? 

Abstimmungsfrage

Nein
Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. Sie 

geht ihres Erachtens zu weit. Der Bundesrat hat ein Gegen
projekt beschlossen, das Haushalte und Unternehmen auch 
entlastet. Im Gegensatz zur Initiative ist es massvoll, sodass die 
SRG den Service public weiterhin in allen Sprachregionen 
sichern kann. 

 admin.ch/srg-initiative

Empfehlung  
von Bundesrat  
und Parlament

Empfehlung des 
Initiativkomitees

Abstimmung  
im Nationalrat

Abstimmung  
im Ständerat

 115 Nein
 76 Ja

 5 Enthaltungen

 37 Nein
 7 Ja

 1 Enthaltung

https://srg-initiative.ch/
https://www.admin.ch/srg-initiative
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Im Detail Volksinitiative « 200 Franken 
sind genug! (SRG-Initiative) »

Im Detail

Vorlage im Detail

Argumente Initiativkomitee � 36
Argumente Bundesrat und Parlament � 38
Abstimmungstext � 40
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Eine Abgabe für Radio und Fernsehen bezahlen müssen 
die Privathaushalte und diejenigen mehrwertsteuerpflichtigen 
Unternehmen, die einen Umsatz von 500 000 Franken oder 
mehr erwirtschaften. Die Schweizerische Radio- und Fernseh-
gesellschaft (SRG) und bestimmte Lokalradios und Regional-
fernsehen erhalten die Gelder aus der Abgabe zur Erfüllung 
ihres Leistungsauftrags. Der Bundesrat legt die Höhe dieser 
Abgabe fest, überprüft sie regelmässig und passt sie bei geän-
dertem Bedarf an. Aufgrund der Initiative « 200 Franken sind 
genug! (SRG-Initiative) » hat der Bundesrat Handlungsbedarf 
festgestellt und im Rahmen eines Gegenprojektes Entlastun-
gen für die Privathaushalte und für Unternehmen beschlossen.

Für Privathaushalte beträgt die Abgabe derzeit  
335 Franken pro Jahr. Der Bundesrat wird sie bis 2029 schritt-
weise auf 300 Franken senken. 

Radio- und Fernsehabgabe pro Haushalt und Jahr
Betrag in Franken

Seit der Einführung des heutigen Abgabesystems 2019 hat der Bundesrat die Abgabe für Haushalte 
einmal gesenkt und zwei weitere Senkungen bereits beschlossen.
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Die Höhe der Abgabe für mehrwertsteuerpflichtige 
Unternehmen hängt von deren Umsatz ab. Der Bundesrat 
erhöht ab Anfang 2027 die Umsatzschwelle, ab der Unterneh-
men die Abgabe bezahlen müssen, von 500 000 Franken auf  
1,2 Millionen Franken. Damit bezahlt künftig nur noch rund 
jedes fünfte mehrwertsteuerpflichtige Unternehmen eine 
Abgabe anstatt jedes dritten.1 Nicht mehrwertsteuerpflichtige 
Unternehmen haben bisher keine Abgabe bezahlt, sie werden 
auch in Zukunft keine bezahlen müssen.

Der grösste Teil der Abgabe geht an die SRG; bei ihr 
entspricht das rund 80 Prozent ihrer Einnahmen. Die SRG ist 
gesetzlich und gemäss Konzession dazu verpflichtet, für alle 
Sprachregionen gleichwertige Radio- und Fernsehprogramme 
sowie entsprechende Online-Inhalte anzubieten. Dies gilt  
für Sendungen und Angebote in den Bereichen Information, 
Kultur, Bildung, Unterhaltung und Sport. Der Bundesrat 
schreibt der SRG vor, mindestens 50 Prozent ihrer Einnahmen 
aus der Abgabe in den Bereich Information zu investieren. 
Weiter muss die SRG mit ihren Angeboten das Verständnis, den 
Zusammenhalt und den Austausch unter den Landesteilen, 
Sprachgemeinschaften, Kulturen, Religionen und gesellschaft-
lichen Gruppierungen fördern. Auch muss sie die Eigenheiten 
des Landes und die Bedürfnisse der Kantone berücksichtigen.  

Die SRG setzt sich aus verschiedenen Unternehmens
einheiten zusammen. Dazu gehören Schweizer Radio und 
Fernsehen (SRF) in der Deutschschweiz, Radio Télévision Suisse 
(RTS) in der französischsprachigen Schweiz, Radiotelevisione 
svizzera (RSI) in der italienischsprachigen Schweiz sowie Radio-
televisiun Svizra Rumantscha (RTR) in der rätoromanisch
sprachigen Schweiz.

1	 Angaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV),  
Daten Stand 2023

Entlastung  
von Unternehmen

Auftrag der SRG

Wer zur SRG gehört
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Jeden Tag nutzen mehrere Millionen Personen die  
SRG-Radio- und Fernsehangebote.2 Das Publikum ist mit den 
Programmen und Angeboten mehrheitlich zufrieden.3

Durch weniger Mittel aus der Abgabe will die Initiative 
die SRG verkleinern und ihr Angebot auf ein für die  
« Allgemeinheit unerlässliches Grundangebot » beschränken. 
Sie verlangt, die Abgabe für Privathaushalte auf 200 Franken  
pro Jahr zu begrenzen. Unternehmen sollen keine Abgabe 
mehr entrichten müssen. Mit der Verkleinerung der SRG und 
dem Abbau der publizistischen Leistungen will die Initiative  
die unternehmerische Freiheit der privaten Anbieter stärken.

Die Initiative betrifft ausschliesslich die SRG. Die privaten 
Lokalradios und Regionalfernsehen, denen ebenfalls ein Anteil 
aus der Radio- und Fernsehabgabe zusteht, sollen auch künftig 
Mittel im bisherigen Umfang erhalten. Auch andere Unter
nehmen, die einen gesetzlichen Anspruch auf einen Anteil aus  
der Abgabe haben, sind von der Initiative nicht betroffen.

Unterschied zur « No-Billag »-Initiative

2018 hat die Schweizer Stimmbevölkerung die Volksinitiative  
« Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren (Abschaf-
fung der Billag-Gebühren) » mit 71,6 Prozent abgelehnt. Die Initiati-
ve wollte die Abgabe für Radio und Fernsehen und damit die 
öffentliche Finanzierung der SRG sowie von privaten Lokalradios 
und Regionalfernsehen vollständig abschaffen. Die SRG-Initiative 
« 200 Franken sind genug! » geht weniger weit. Sie will die SRG  
aber finanziell stark einschränken.

2	 Mediapulse Jahresdaten 2024 (Mediapulse erhebt Daten zur 
Nutzung von Radio- und TV-Programmen sowie von Online-Ange-
boten in der Schweiz;  mediapulse.ch > Daten > Jahresdaten).

3	 Publikumsbefragung elektronische Medien, Erhebung im Auftrag 
des Bundesamts für Kommunikation (BAKOM) (  bakom.admin.ch 
> Medien > Studien > Aufsichtsforschung). Auch das Jahrbuch zur 
Qualität der Medien der Universität Zürich hält in seinen Berichten 
fest, dass sich die Angebote der SRG durch eine hohe Qualität 
auszeichnen und das Vertrauen in sie hoch ist.

Nutzung und 
Bewertung

Forderungen  
der Initiative
Weniger Geld  
für die SRG

Private Medien  
nicht betroffen

https://www.mediapulse.ch/daten/jahresdaten
https://www.bakom.admin.ch/de/aufsichtsforschung
https://www.bakom.admin.ch/de/aufsichtsforschung
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Bundesrat und Parlament geht die SRG-Initiative zu weit. 
Doch ortet auch der Bundesrat bei der SRG Handlungsbedarf: 
Im Gegenprojekt sieht er nebst der Entlastung von Privathaus-
halten und Unternehmen auch vor, den Auftrag an die SRG 
anzupassen. Die SRG soll sich künftig in erster Linie auf die 
Bereiche Information, Kultur und Bildung ausrichten. Bei Un-
terhaltung und Sport soll sie aus Rücksicht auf die privaten 
Schweizer Medien vor allem das anbieten, was diese nicht 
abdecken. Im Online-Bereich soll sich die SRG stärker auf Bild- 
und Ton-Inhalte konzentrieren.

Immer weniger Menschen nutzen herkömmliches Fernse-
hen und Radio. Die SRG passt darum ihr Angebot an, um die 
Bevölkerung auch im Internet und auf sozialen Medien zu 
erreichen. Sie ist bereits jetzt daran, den Sparauftrag, den ihr 
der Bundesrat erteilt hat, umzusetzen. Laut eigenen Angaben 
wird sich ihr Budget bis 2029 um 17 Prozent reduzieren.4 

Bei Annahme der Initiative müsste die SRG ihre Programme 
deutlich reduzieren und Sendungen streichen. Insbesondere 
würde es weniger Berichterstattung aus den Regionen geben 
und bestehende Standorte würden wegfallen. Auch könnten 
Unterhaltungssendungen und Sportprogramme wohl kaum 
mehr durch die SRG bereitgestellt werden. Ab dem Jahr 2029 
würde die SRG noch zirka 630 Millionen Franken aus der Abgabe 
erhalten – das wäre etwa halb so viel wie bisher. Dies ergeben 
Prognosen des Bundesamts für Kommunikation (BAKOM).5 

4	 «Die SRG stellt sich neu auf und rückt näher zusammen », Medien-
mitteilung der SRG vom 30. Juni 2025 (  srgssr.ch > news-medien)

5	 Botschaft des Bundesrates vom 19. Juni 2024 zur Volksinitiative 
« 200 Franken sind genug! (SRG‑Initiative) »; BBl 2024 1720 Ziff. 4.2.1 
(  fedlex.admin.ch > Bundesblatt > Ausgaben des Bundesblattes > 
2024 > Juli > 138)

Gegenprojekt  
des Bundesrates

SRG im Umbau

Folgen der 
Initiative
Halbierung  
der Abgaben  
für die SRG

https://www.srgssr.ch/de/news-medien
https://www.fedlex.admin.ch/de/fga/index/2024/7/138
https://www.fedlex.admin.ch/de/fga/index/2024/7/138
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Auswirkungen hätte die Initiative auch auf die Schweizer 
Kultur, die heute durch die SRG gefördert wird. So bekämen 
beispielsweise die Film- und die Musikbranche weniger Unter-
stützung. Musik- und Kulturvereine hätten weniger Möglich-
keiten, in den Sendungen der SRG vorzukommen.

Wenn die SRG weniger Mittel erhielte und dadurch das 
Fernsehsehangebot weniger attraktiv würde, dann könnte sie 
Zuschauerinnen und Zuschauer verlieren. Mit dem Rückgang 
der Nutzung der SRG-Programme würden auch die Werbeein-
nahmen zurückgehen. Werbegeld könnte ins Ausland zu den 
grossen Techfirmen abfliessen – so etwa zu Alphabet (Google 
und YouTube) und Meta (Facebook, Instagram und WhatsApp).

Damit die direkte Demokratie funktioniert, braucht es 
gut informierte Bürgerinnen und Bürger. Die SRG hat einen 
Informationsauftrag und leistet einen wichtigen Beitrag für die 
demokratische Meinungs- und Willensbildung. Bei Annahme 
der Initiative könnte die SRG diese Leistung nicht mehr wie 
heute erbringen.

Schweizer Kultur 
würde geschwächt

Werbemittel fliessen 
ins Ausland ab

Folgen  
für die Demokratie



34 Zweite Vorlage: SRG-Initiative

Würde die Abgabe im von der Initiative geforderten 
Sinne gesenkt, müssten laut einer Studie von BAK Economics 
bei der SRG schätzungsweise 3000 Arbeitsplätze abgebaut 
werden. Weitere 3000 gingen indirekt in anderen Unterneh-
men verloren (Autoren, Darstellerinnen, Produktionsfirmen 
der audiovisuellen Industrie, Bauwirtschaft, Gastgewerbe 
etc.).6  Bei Annahme der Initiative könnte die SRG das heutige 
föderale System mit sieben Hauptproduktionsstandorten und 
17 Regionalbüros nicht mehr finanzieren.7 Die Studie geht 
davon aus, dass die SRG die Produktion auf Kosten der kleine-
ren Sprachregionen an einem einzigen Standort zentralisieren 
müsste.

6	 BAK Economics (2024): Die volkswirtschaftliche Bedeutung der SRG. 
Eine makroökonomische Wirkungsanalyse im Auftrag des  
BAKOM (  bakom.admin.ch > Medien > Studien)

7	 Die Hauptproduktionsstandorte sind in Genf, Lausanne, Bern, 
Basel, Zürich, Chur und Lugano. Regionalbüros gibt es in Solothurn, 
Aarau, Brig, Luzern, Schaffhausen, St. Gallen, Moutier, Biel, 
Freiburg, Delsberg, Neuenburg, Sitten, Disentis-Mustér, Ilanz, 
Savognin, Samedan und Scuol.

Volkswirtschaftliche 
Folgen

https://www.bakom.admin.ch/de/studien-2
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Argumente Initiativkomitee
Steigende Mieten, höhere Krankenkassenprämien, höhere 
Stromkosten: Steigende Lebenskosten belasten uns alle. 
Gleichzeitig müssen die Bevölkerung und viele Unternehmen 
in der Schweiz die weltweit höchsten (!) Radio- und TV-Ge-
bühren zahlen. Mit der Initiative « 200 Franken sind genug! » 
werden die TV- und Radio-Gebühren von 335 Franken pro 
Haushalt und Jahr auf 200 Franken reduziert und unsere KMU 
entlastet. Mit Ihrem Ja bleibt allen Jahr für Jahr mehr Geld 
zum Leben. 

Alle Haushalte in der Schweiz zahlen jährlich 335 Franken 
SRG-Gebühr – egal ob sie SRG-Angebote nutzen oder nicht. 
Das ist die höchste Gebühr für öffentliches Radio und Fernse-
hen weltweit. 

Die SRG hat durch steigende Gebühreneinnahmen ihre 
Tätigkeiten weit über den Service public ihrer Konzession 
ausgedehnt. Sie operiert ausserhalb ihres Auftrags mit zahlrei-
chen Online-Portalen sowie Social-Media-Plattformen und 
konkurrenziert so mit Gebührengeldern die privaten Medien. 
Mit der Initiative muss sich die SRG wieder auf den Kernauftrag 
des Service public konzentrieren. 

Firmen können im Gegensatz zu Menschen weder Radio 
hören noch Fernsehen schauen. Wenn Unternehmen und 
Gewerbebetriebe auch eine SRG-Abgabe zahlen müssen, führt 
das zu einer ungerechten Doppelbelastung. Damit kassiert die 
SRG heute einen dreistelligen Millionenbetrag. Das ist nicht 
fair – und es muss sich ändern. Denn alle Angestellten und  
alle Arbeitgeber haben bereits über ihren privaten Haushalt 
Serafe-Abgaben bezahlt. 

Vor allem Junge nutzen heute Streaming-Anbieter und 
andere Medienkanäle anstelle von SRG-Angeboten. Die SRG-
Angebote müssen sie dennoch bezahlen. Das ist unfair. Gerade 
Junge haben oft auch weniger Einkommen, vor allem während 
der Aus- und Weiterbildung.

Zweite Vorlage: SRG-Initiative

Argumente

Argumente

Argumente Initiativkomitee

Weltweit  
höchste Gebühren

Auf Service public 
beschränken

Doppelbelastung 
beseitigen

Unfaire Belastung 
für Junge mildern
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Der Text auf dieser Doppelseite stammt vom Initiativkomitee. 
Es ist für den Inhalt und die Wortwahl verantwortlich.

Die SRG-Gebühr gilt heute pro Haushalt. Alleinstehende 
zahlen damit mehr an die SRG als andere. Die Initiative verrin-
gert diese Benachteiligung und sorgt für mehr Gerechtigkeit.

Der angedrohte Kahlschlag bei Sportsendungen oder 
Regionalsendungen ist reine Angstmacherei. Auch nach An-
nahme der Initiative verfügt die SRG über mindestens 850 Mil-
lionen (!) Franken. Damit ist die SRG weiterhin in der Lage, die 
gesamte Schweizer Bevölkerung mit einem hochqualitativen 
Radio- und TV-Informationsprogramm in allen Sprachregionen 
zu versorgen. 

Darum empfiehlt das Initiativkomitee:

Ja
 srg-initiative.ch

Diskriminierung 
Alleinstehender 
verringern

Sprachregionen 
und Sport- 
sendungen

Empfehlung des 
Initiativkomitees

https://srg-initiative.ch/
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Argumente Bundesrat und Parlament
Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. Sie geht 
ihnen zu weit und hätte tiefe Einschnitte in das Angebot von 
Radio und Fernsehen zur Folge. Auch der Bundesrat sieht 
Handlungsbedarf bei der SRG und hat deshalb ein Gegenpro-
jekt beschlossen, das Haushalte und Unternehmen entlastet. 
Das Gegenprojekt ist ausgewogen: Im Gegensatz zur Initiative 
kann die SRG in der ganzen Schweiz mit mehreren Standorten 
präsent bleiben. Sie kann weiterhin in allen Sprachregionen 
gleichwertige Radio- und Fernsehprogramme und Online- 
Inhalte anbieten. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative 
insbesondere aus folgenden Gründen ab:

Der Bundesrat hat bereits beschlossen, Haushalte und 
Unternehmen zu entlasten. Ab 2029 beträgt die Abgabe für 
Haushalte nur noch 300 Franken. Diese Abgabensenkung ist 
massvoll. Zudem müssen ab 2027 noch weniger Unternehmen 
als heute eine Abgabe bezahlen. 

Der Bundesrat hat der SRG einen Sparauftrag erteilt. 
Diesen setzt das Unternehmen bereits um. Die SRG richtet ihr 
Angebot verstärkt an der sich wandelnden Mediennutzung 
aus. 

Aus Rücksicht auf die privaten Medien will der Bundesrat 
den Leistungsauftrag der SRG präzisieren. Bei Unterhaltung 
und Sport soll sich die SRG beispielsweise auf diejenigen Bereiche 
fokussieren, die von privaten Anbietern nicht abgedeckt 
werden.

Die Initiative geht zu weit: Sie entzieht der SRG zu viele 
finanzielle Mittel. Bei Annahme der Initiative müsste die SRG 
das Unternehmen zurückbauen. Das Publikum müsste auf viele 
Radio- und Fernsehangebote verzichten. 

Die Schweiz ist eine Gemeinschaft von vier Sprachregio-
nen und Kulturen. Mit der Initiative könnte die SRG nicht mehr 
in allen Sprachregionen vielfältige und qualitativ gute Inhalte 
anbieten. 

Zweite Vorlage: SRG-Initiative

Argumente Bundesrat und Parlament

Entlastungen 
bereits 
beschlossen

SRG muss  
bereits sparen

Private Medien 
erhalten  
mehr Spielraum

Initiative geht  
zu weit

Vielfalt und Quali-
tät gefährdet
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Das Unternehmen SRG ist in allen Regionen der Schweiz 
verankert. Mit der Initiative müsste es die Produktion voraus-
sichtlich auf Kosten der kleineren Regionen an einem Standort 
zentralisieren. Mehrere Tausend Arbeitsplätze gingen verloren.

Bei Annahme der Initiative würde das Angebot der SRG 
viel kleiner und damit weniger attraktiv. In der Folge verlöre 
die SRG Publikum. Ihre Werbeeinnahmen würden sinken und 
Werbegelder ins Ausland abfliessen.

Die Initiative will das Angebot der SRG abbauen. Damit 
gingen viele Inhalte mit Bezug zur Schweiz verloren. 

Die Initiative verspricht Entlastung, kann aber zu Mehr-
kosten beim Publikum führen. Für Angebote von Sendern mit 
Bezahlabos und von Streaming-Diensten müsste es vermutlich 
zusätzlich bezahlen – etwa für Sportübertragungen, Serien 
und Filme.  

Aus all diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parla-
ment, die SRG-Initiative abzulehnen.

Nein
 admin.ch/srg-initiative

Regionen 
respektieren

Attraktives  
Angebot erhalten

Schweizer Inhalte 
sichern

Medienkonsum 
könnte sich 
verteuern

Empfehlung  
von Bundesrat  
und Parlament

https://www.admin.ch/srg-initiative
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Abstimmungstext
Bundesbeschluss  
über die Volksinitiative  
« 200 Franken sind genug! (SRG-Initiative) »
 
vom 26. September 2025

Zweite Vorlage: SRG-Initiative

Abstimmungstext

Abstimmungstext

Abstimmungstext

2 

Abstimmungstext 
Bundesbeschluss 
über die Volksinitiative  
«200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)» 

vom 26. September 2025 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf Artikel 139 Absatz 5 der Bundesverfassung1,  
nach Prüfung der am 10. August 20232 eingereichten Volksinitiative 
«200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)»,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 19. Juni 20243, 
beschliesst: 

Art. 1 
1 Die Volksinitiative vom 10. August 2023 «200 Franken sind genug! (SRG-
Initiative)» ist gültig und wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. 
2 Sie lautet: 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 93 Abs. 6 
6 Zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen, die einen unerlässlichen 
Dienst für die Allgemeinheit erbringen, erhebt der Bund eine Abgabe von 200 Fran-
ken pro Jahr ausschliesslich von privaten Haushalten. Juristische Personen, Personen-
gesellschaften und Einzelunternehmen bezahlen keine Abgabe. 

Art. 197 Ziff. 154 

15. Übergangsbestimmungen zu Art. 93 Abs. 6 (Radio und Fernsehen) 
1 Der Gesamtertrag der Abgabe unterliegt den vor Inkrafttreten dieser Verfassungs-
änderung geltenden Regeln über den Finanzausgleich zwischen den Sprachregionen, 
um für die sprachlichen Minderheiten gleichwertige und hochwertige Programme zu 
verbreiten. 

  

 
1  SR 101 
2  BBl 2023 2008 
3  BBl 2024 1720 
4  Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmungen wird nach der Volksabstimmung 

von der Bundeskanzlei festgelegt; dabei stimmt diese die Nummerierung ab auf die 
anderen geltenden Bestimmungen der Bundesverfassung und nimmt diese Anpassung 
im ganzen Text der Initiative vor. 2 

Abstimmungstext 
Bundesbeschluss 
über die Volksinitiative  
«200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)» 

vom 26. September 2025 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf Artikel 139 Absatz 5 der Bundesverfassung1,  
nach Prüfung der am 10. August 20232 eingereichten Volksinitiative 
«200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)»,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 19. Juni 20243, 
beschliesst: 

Art. 1 
1 Die Volksinitiative vom 10. August 2023 «200 Franken sind genug! (SRG-
Initiative)» ist gültig und wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. 
2 Sie lautet: 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 93 Abs. 6 
6 Zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen, die einen unerlässlichen 
Dienst für die Allgemeinheit erbringen, erhebt der Bund eine Abgabe von 200 Fran-
ken pro Jahr ausschliesslich von privaten Haushalten. Juristische Personen, Personen-
gesellschaften und Einzelunternehmen bezahlen keine Abgabe. 

Art. 197 Ziff. 154 

15. Übergangsbestimmungen zu Art. 93 Abs. 6 (Radio und Fernsehen) 
1 Der Gesamtertrag der Abgabe unterliegt den vor Inkrafttreten dieser Verfassungs-
änderung geltenden Regeln über den Finanzausgleich zwischen den Sprachregionen, 
um für die sprachlichen Minderheiten gleichwertige und hochwertige Programme zu 
verbreiten. 

  

 
1  SR 101 
2  BBl 2023 2008 
3  BBl 2024 1720 
4  Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmungen wird nach der Volksabstimmung 

von der Bundeskanzlei festgelegt; dabei stimmt diese die Nummerierung ab auf die 
anderen geltenden Bestimmungen der Bundesverfassung und nimmt diese Anpassung 
im ganzen Text der Initiative vor. 
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Abstimmungstext 
Bundesbeschluss 
über die Volksinitiative  
«200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)» 

vom 26. September 2025 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf Artikel 139 Absatz 5 der Bundesverfassung1,  
nach Prüfung der am 10. August 20232 eingereichten Volksinitiative 
«200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)»,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 19. Juni 20243, 
beschliesst: 

Art. 1 
1 Die Volksinitiative vom 10. August 2023 «200 Franken sind genug! (SRG-
Initiative)» ist gültig und wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. 
2 Sie lautet: 

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: 

Art. 93 Abs. 6 
6 Zur Finanzierung von Radio- und Fernsehprogrammen, die einen unerlässlichen 
Dienst für die Allgemeinheit erbringen, erhebt der Bund eine Abgabe von 200 Fran-
ken pro Jahr ausschliesslich von privaten Haushalten. Juristische Personen, Personen-
gesellschaften und Einzelunternehmen bezahlen keine Abgabe. 

Art. 197 Ziff. 154 

15. Übergangsbestimmungen zu Art. 93 Abs. 6 (Radio und Fernsehen) 
1 Der Gesamtertrag der Abgabe unterliegt den vor Inkrafttreten dieser Verfassungs-
änderung geltenden Regeln über den Finanzausgleich zwischen den Sprachregionen, 
um für die sprachlichen Minderheiten gleichwertige und hochwertige Programme zu 
verbreiten. 

  

 
1  SR 101 
2  BBl 2023 2008 
3  BBl 2024 1720 
4  Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmungen wird nach der Volksabstimmung 

von der Bundeskanzlei festgelegt; dabei stimmt diese die Nummerierung ab auf die 
anderen geltenden Bestimmungen der Bundesverfassung und nimmt diese Anpassung 
im ganzen Text der Initiative vor. 
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3 

2 Der Anteil der privaten regionalen Radio- und Fernsehveranstalter an der Abgabe 
für Radio und Fernsehen entspricht mindestens der vor Inkrafttreten dieser Verfas-
sungsänderung in ihren Konzessionen definierten Summe. 
3 Steigt die Zahl der abgabepflichtigen Haushalte, so ist die Abgabe entsprechend zu 
senken, damit der Gesamtertrag aus der Abgabe unverändert bleibt. Eine allfällige 
Absenkung der Abgabe erfolgt alle fünf Jahre. Die Teuerung kann dabei berücksich-
tigt werden. 
4 Die Grundsätze von Artikel 93 Absatz 6 und Artikel 197 Ziffer 15 Absätze 1–3 sind 
unmittelbar anwendbares Recht und müssen von allen rechtsanwendenden Behörden 
und den Gerichten ungeachtet von Artikel 190 angewendet werden. 
5 Die Bundesversammlung erlässt die Ausführungsbestimmungen zu Artikel 93 Ab-
satz 6 unter Beachtung von Artikel 197 Ziffer 15 Absätze 1–3 spätestens 18 Monate 
nach dessen Annahme durch Volk und Stände. Treten die Ausführungsbestimmungen 
innerhalb dieser Frist nicht in Kraft, so erlässt der Bundesrat die Ausführungsbestim-
mungen in Form einer Verordnung und setzt sie auf diesen Zeitpunkt hin in Kraft. Die 
Verordnung gilt bis zum Inkrafttreten der von der Bundesversammlung erlassenen 
Ausführungsbestimmungen. 

Art. 2 
Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative abzulehnen. 



Nein

Ja

Volksinitiative « Für eine gerechte Energie-  
und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, 
Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative) » 

Bundesgesetz über die Individualbesteuerung 
(indirekter Gegenvorschlag zur Steuer
gerechtigkeits-Initiative) 

Nein Volksinitiative « 200 Franken sind genug!  
(SRG-Initiative) » 

Ja Direkter Gegenentwurf (Bundesbeschluss  
über die schweizerische Währung und  
die Bargeldversorgung) 

Nein Volksinitiative « Ja zu einer unabhängigen, 
freien Schweizer Währung mit Münzen oder 
Banknoten (Bargeld ist Freiheit) »  

Bundesrat und Parlament empfehlen,  
am 8. März 2026 wie folgt zu stimmen:

VoteInfo
Die App zu den Abstimmungen 
Mit Erklärvideos und Resultaten
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(indirekter Gegenvorschlag zur Steuer-
gerechtigkeits-Initiative) 

Nein Volksinitiative « 200 Franken sind genug!  
(SRG-Initiative) » 

Ja Direkter Gegenentwurf (Bundesbeschluss  
über die schweizerische Währung und  
die Bargeldversorgung) 

Nein Volksinitiative « Ja zu einer unabhängigen, 
freien Schweizer Währung mit Münzen oder 
Banknoten (Bargeld ist Freiheit) »  

Bundesrat und Parlament empfehlen, 
am 8. März 2026 wie folgt zu stimmen:

VoteInfo
Die App zu den Abstimmungen 
Mit Erklärvideos und Resultaten
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